
'STATUS' ALS POLITISCHER TERMINUS
IN DER ANTIKE

Der moderne Begriff des 'Staates" über den der Münche­
ner Historiker A. O. Me y e r am 31. Mai 1930 in der Bayer.
Ak. d. Wiss. einen grundlegenden Vortrag gehalten hat, lässt
sich seinem Bedeutungsinhalt nach in drei wesentliche Bestand­
teile zerlegen. Das Wort 'Staat' dient erstens zur Bezeichnung
einer politisch geschlossenen volklichen Gemeinschaft ('der
deutsche Staat', 'der Staat der Franzosen'). Es schliesst zwei­
tens als Unterbegriff denjenigeu der Staatsform mit in sich
ein ('der heutige Staat', 'der Staat der Vorkriegszeit'). Und
endlich drittens verstehen wir darunter im absoluten Sinne
als obersten, am weitesten entwickelten Deckbegriff den 'Staat'
als autoritäres Eigenwesen ('der Staat steUt bestimmte Anfor­
dernngen', in Verbindnngen wie 'Staatsbeamter" 'Staatsgelder'
usw.), losgelöst von allen volklichen Bindungen und unabhän­
gig von seiuer jeweiligen Zustandsform (als Komplementär.
begriff zur antiken rr6)'u;). *)

Der Ausdruck 'Staat' ist herausgewachsen aus dem römi­
scheu 'status', dessen historische Entwicklung und allmähliche
Annäherung an jenen nenzeitlichen Begriff des 'Staates' 1)
unter semasiologischen Gesichtspunkten zu verfolgen, Aufgabe
der vorliegenden Untersuchung ist. Das lateinische Wort sta­
tus euthält, soweit ihm ein politischer Inhalt zukommt, zwei
Grundbedeutungen, die sogleich mit seinem. ersten Auftreten
- in ciceronischer Zeit 2) in die Erscheinung gelangen und

*) [Kouektur-Anmerkung.] Auf die vor kurzem - lange nach Ab­
schluS der vorliegenden Untersuchuug - erschienene Dissertation von
R. Stark Res publica (Göttingen 1937) werde ich bei anderer Gelegenheit
ausführlicher eingehen. Hier sei nur soviel vermerkt, daß die Arbeit,
in der die Bedeutungsgeschichte von res publica von den Anfängen bis
ins 1. Jahrhundert v. ehr. behandelt ist, tro, mancher richtig gesehener
Einzelheiten nicht völlig zu befriedigen vermag, vielmehr zahlreiche Fra­
gen offen läßt.

1) Es muss vorausgesandt werden, dass die Terminologie weder der
griechischen noch der lateinischen Sprache von vornherein ein Wort be­
sessen hat, das unserem Begriff 'Staat' völlig entspräche (vgl. U. von Wi­
lamowilJ-Moellendorf, Staat und Gesellschaft der Griechen, S. 42). Am
nädlSten kommt res publica, über den grundlegenden Unterschied zwi­
schen den beiden Begriffen vgl. aber Anm. 11.

2) als politischer Terminus; in allgemeiner Bedeutung ('das Stehen'.
'der Stand') fiuden wir es bereits bei PIslltuS.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXXXVI. 15
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den weiteren Ablauf der Entwicldung entscheidend beeinflnsst
haben. Status bedeutet nämlich 1. den 4Z u B t a n d', die 'Form',
<las augenblickliche "G e füg e des Gemeinwes~ns',wobei über
den Grad der Stabilität nichts GrundsätJliches ansgesagt wird.
Das Wort findet sich alsdann fast immer mit Attributen ver­
sehen, die zur weiteren Charakterisierung dienen uud mei­
stens ein Werturteil in sich schliessen 11), 2. den 4f e s t e n ,
g e sie her t e n, u u e r s c h ü t t e r t e n S t a n d' oder bes­
ser 'B e s t a n d des Gemeiuwesens', dem also eiu hohes Mass
von iuuerer Stabilität eignet. Einige Beispiele mögen das ver­
anschaulichen: Cie. post red. ad sen. 16 cum hoc tu coire
ausus es, ut consularem dignitatem, ut rei publicae statum,
ut senatus auctoritatem ... provinciarum joedere addiceres?
ad Quir. 21 qui, cum custodes rei publicae esse deberent, sa­
lutem meam, stutum civitatis, dignitatem eius imperü, quod
erat penes ipsos, vendiderunt. har. resp. 45 petita est aucta­
ritus vestra • .. totus denique civitatis status. rep. 1, 49 cum
patres rerum potirentur, numquam C Q n s ti ti s s e civitatis
statum. Das letJte Beispiel zeigt sehr schön, wie deutlich man
sich der etymologischen Herkunft des Wortes von sistere be­
wusst blieb. Das kommt auch in zahlreichen anderen Wort­
verbindungen zum Ausdruck, die ebenfalls das Bild des stati­
schen Aufbaues erkennen lassen 4).

Neben diese~ beiden scharf ansgeprägteu Bedeutnngen 5)
findet sich vereinzelt eine weitere Spielart, die für unsere
Zwecke aber bedeutungslos bleibt: von einer Staatsform wird
gesagt, dass sie statum suum retineat, d. h. 'das, was ihr
eigentliches Wesen ausmache, was ihren Bestand verbürgt,
zurückbehalte' (Cie. rep. 1,44. 2,43).

Es gilt nun, zwischen den beiden Bedeutungskomplexen,
dereu Inhalt und Wesen ich zu umreissen versucht habe, eine

3) allgemein und farblos: kic, omnis, communis, praesens, pristinus
r. p. status; durch ein wertbestimmendee Beiwort qualifiziert: tolerabilis,
moderatus, non bonus at saltem cel'tus (Cie. ae. ep. 2), optimus, prae­
darus, fortunatus ac beatus (Liv. 24,28,3), melior, felicissimus (Vell.
2,19,2. Aug. Gell. 15,7,3), prosper - perniciosissimus (Cie. rap. 2,47),
miserandus (Val. Max. 3,8,3), sollicitus, turbulentus u. ä. m.

') statum civ. convellere (Cie. har. reep. 41), labefac.tare (Cie. Catil.
I, 3), movere, turbare, evertere; sustentare (Enuod. op. 2 p. 356,18)
intrans. concidere (Sen. Med. 879) u. a•

•) Das Bild, das J. Svennung (Orosiana, Uppsala 1922, S. 130) vom
historischen Ablauf gegeben hat, leidet darunter, dass er die heiden Be­
deutungsmäglichkeiten nicht mit genügender Schärfe aueeinandergehalten
h~ .



'Status' als politischer Terminus in der Antike 227

Brüclte zu schlagen. Am günstigsten liegen die Verhältnisse,
'wenn wir zunächst den Fall 'Staat' '" 'Staatsform' betrachten.
Es steht m. E. nichts im Wege, eine Gleichse~ung von status
und 'Staat' in diesem Sinne an gewissen Stellen schon für
frühe Zeiten anzunehmen, wie sie sich wenigstens dem moder­
nen Betrachter darstellt. Das lässt sich ziemlich anschaulich
an Hand der ausgedehnten staatspolitische'n Erörterungen und
Überlegungen in Ciceros Schrift De republica zeigen, die ja
wesentlich um die Idee des 'besten Staates' und den Gedan­
ken seiner praktischen Verwirklichung sich bewegen, also de

, optimo statu civitatis handeln. Hier findet sich in der Mehr­
zahl der Fälle, wie üblich, status an Ausdrüclte wie civitas, res
publica u. ä. gebunden, daneben aber tritt das Wort auch in
bemerkenswerter Weise losgelöst von allen Beziehungsworten
auf 6). Wenn wir ,rep. 1,51 lesen verum hunc optimum sta­
tum (von der wahren, durclt keine Verfallsmerkmale gekenn­
zeicltneten Optimatenhem;;cltaft ist die Rede) pravis,hominum
opinionibus eversum esse dicunt, so lässt sich status nicht ein­
fach mit 'Zustand' oder dergl. überse~en, sondern man wird
bei der Interpretation den Begriff des 'Staates' in irgendeiner
Form füglich mit hineinlegen müssen. Zumindest ist von hier
aus gesehen der Übergang von status rei publicae zu status

6) Die Entwicklung bei den Römern ist in die sem Punkte der­
jenigen bei den Griechen durchaus konform, und wir sind berechtigt an·
zunehmen, dass von dorther Einflüsse (vor allem zu Cieero) herüber­
gespielt haben. Auch das griechische KaTdO'To.O'I~, das dem lateinischen
status entspricht, dient zur Begeichnung des politischen Zustandes und
der staatlichen Verhältnisse. Es ist ebenfalls zunächst eng verwachsen
mit Ausdrücken wie 'Il'oA1Tda oder 'ltOAl,., die durch diese Verbindung erst
ihr volles Gewicht erhalten, vgl. z. Bsp. Plato rep. 6 p. 492 E EU yap
xpi! dbeval, 6n 'ltEP i'iv O'w6i,j TE Kai yeVl}TfU otov bEl lv Tma(JTlJ KaTaO'TaO'Et
1l'OAITEIWV, 6EOß /Äolpav aOTo O'tl'eral MTWV ou KUKW,. lptl,. und 4 p. 426 C • •
TWV 'ltOAEWV 60'al KUKW,. 1l'OAITEuo/Ä€Val 'ltpouyopEuoum 1"01<; 1l'OAlTm,. Ti!V
/ÄEV KtmiO'T<lmV Ti).; 'ltOAEW'; ßAYJV j.l,i! KtvE'iv (= statum rei llUblicae non
turbare, movere). Die Entwicklung hat alsdann offenbar schnell dahin ge­
führt, dass KaTdO'TalJl~ auch losgelöst von diesen und ähnlichen Ausdrücken
die einmal erlangte Bedeutung als politischer Terminus beibehält, vgl.
z. Bsp. Plato rep. 8 p. 550C A€TEt'; 1lE ••• Ti!V 'ltOlaV KaTdO'TMlV OAtTapXluv;
Amt. Polit. p. 1292a 35 werT' E1'1tEP taTi bl}lloKpaTla /Äiu TWV 1l'OAtTEtwV,
q>av€pov 111,. it TOlatiTl} KaTaO'TaO'l';, €V fj lllYJq>iO'lletO'l 'ltdVTet <>tOtKEITm, ouM
Öl}/ÄoKpuTia Kupiwc;. Polyb. 2,71,2 dvaTKalov ••. TO 'ltottjO'm 'll'UlJIV €vapTil
Kal rvlhptj.l,OV TT)V (mapxoul1av 'It€pi MaKEMva~ Kai TOU<; uEAAl}Va,. TOTE
KaTQOTaO'IV. - Auch das verwandte KllTdO'TYJlla ist heranzuziehen, vgl.
Polyb. 6,50,2 <1UYXWPl}T€OV 111~ miT' ~<1Ttv OUTE Y€TOVEV oQOtv aip€TI1IT€POV
TOß AaKwvlKoO KaTaoTf)llaToc; Kai OUVTaY/AaTo,..

15*



228 Erich Köstermann

'Staat' (in der obigen Einschränkung) ohne weiteres psycho­
logisch verständlich. In ganz die gleiche Richtnng weisen Stel­
len wie eie. epist. 1, 9, 7 ei qui tum nostro illo statu opti­
mates nominabantur 7), d. h. 'im Staat, wie er zur Zeit meines
Konsulates beschaffen war" nnd Au. 11, 24, 1 ea enim est a
nobis contraeta culpa, (ut) omni statu omnique populoS) eun­
dem exitum habitura videatur 'meine Lage ist gleich bedroh­
lich, wie auch immer die Lage des Staates sich gestalten wird'.

Deutlicher noch vielleicht tritt die gleiche Erscheinung in
dem Geschichtswerk des Velleius Patereulns zutage, das sich
für nnsere Zwecke als besonders aufschlussreicli erweist. Wir
richten uuser Augeumerk zuuächst auf eiue Stelle im 91. Kap.
des zweiteu Buches. Velleius hat vo.n den Segnuugen des
Augusteischen Prinzipates, deu Vorteilen der neuen politi­
scheu und sozialeu Orduung für die Allgemeinheit gesprochen.
Mit Bedauern stellt er fest, dass deunoch Verschwörungen
gegen die Person des Augustus erfolgten, obwohl der Kaiser
in solchem Ausmass für das Glück des Einzelnen wie der All­
gemeinheit sorgte: erant tamen· qui hune felieissimum statum
odissent (I1 91, 2) 'gleichwohl gah es Menschen, die mit den
bestehenden glücklicheu Staatsverhältnissen unzufrieden wa·
ren' oder 'die den gegenwärtigen Staat innerlich ablehnteu'.
Könnte man hier noch Bedenken haben, ob die Auslegung
zulässig sei, - wobei aber immer zu beachten sein. wird,
welche Auslegung sich dem naiven Betrachter aufdrängen
mnss, denn die Entwicklung der Sprache ist ja oft an Miss­
verständnisse psychologisch leicht erklärlicher Art gebunden
- so treten diese merklich zurück, wenn wir zwei weitere
Beispiele heranziehen, die ebenfalls an betonter Stelle des
Werkes stehen. Beim Regierungsantritt des Tiberius, heisst
es JI 125, 1, legiones quae in lllyrieo erant rabie quadam et
profunda con/undendi omnia cupiditate novum ducem, no·
vum statum, novam quaerebant rem publieam. Hier gibt ohne
Frage die NebeneinandersteIlung und gewissermassen Gleich­
ordnung von status und res publica zu denken. Endlich noch
11 131,1: der Geschichtsabriss wird von Velleius mit dem Vo­
tum beschlossen: vos publica voce obtestor atque pr.ecor: cu­
stodite, servate, protegite hune statum, hane paeem, (hune

1) wo Wesenberg bezeichnender-, aber unnötigerweise in vor nostro
stotu hat einfügen wollen.

8) Zu populo bemerkt Purser: fortas8e republica.
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principem) 9), d. h., wenn wir es wiederum ins Moderne über­
tragen, 'se~t Euclt mit aller Kraft für den beutigen Staat ein'.

Prüft man die Stellen bei Velleius uoch einmal im Zu-
. sammenhang auf ibre Tragweite, so wird siclt soviel mit Siclter­
heit sagen lassen, dass das neue politisclte Denken der Kaiser­
zeit den Ausdruck, den die Spraclte als aclaequat dem scltöpfe­
risclten Akt der Staatsbildung durch Augustus bot, stärker in
den Vordergrund geschoben hat. Für diese Tatsache Hesse
sich eine· Fülle von Belegen aufbringen, aus denen iclt nur
noch zwei herausgreife: Sneton Jut. eaes. 80, 1 ne papula
quidem iam praesenti statu laeto, sed clam palamque detrec­
tante dominationem und Sueton Aug. 28, 2 (aus einem Edikt
des Augustus) ita mihi salvam ac sospitem rem publicam
sistere in sua sede liceat atque eius rei fructum percipere,
quem peto, ut optimi status auetor diear et moriens ut fm"am
meeum spem mansura in vestigio suo fundamenta rei publi­
cae, quae iecero, was von Sueton weiter mit den Worten er­
läutert wird: fecitque ipse se compotem voti, nisus opmi
modo, ne quem novi status paeniteret.

Aus den vorgelegten Stellen ist ersichtlich, wie leicht siclt
der Ausdruck status mit jenem Gedankeninhalt belasten liess,
der später für die Ausprägung ·des 'Staats'.Begriffes charakte­
ristisclt geworden ist. Eine andere Frage ist freilich, wieweit
sich solclte Gedankengänge, wie sie für die weitere,. tatsäclt­
Hclt erfolgte Entwicklung die Vorausse~ung bilden, bei dem
Gebrauch des Wortes etwa schon den Zeitgenossen des Augu­
stus eingestellt haben. Hier erscheint Skepsis am Pla~e.

Überblicken wir noclt einmal die 3 Bedeutungsmöglich­
keiten, die wir aus dem Grundbegriffe des 'Staates' heraus­
gescltält hatten, so wird man von vornherein sagen dürfen,
dass Fall 3 (der 'Staat' als abstrahiertes Eigenwesen) für nn­
sere Betraclttungen weitgehend ausscheidet 10). Haben wir es
doch bei dieser Bedeutungserweiterung mit einer Umbiegung
des ursprünglichen Begriffsinhaltes, einer durdl allgemeine
staatsphilosophische Überlegungen zeitIidl bedingten, sdiarf
ausgeprägten Neubildung der Moderne zu tun 11). De~zufolge

9) Ganz entsprechend heisst es im Griechischen hei lSGer. Nieoel.
p. 38 B Oluq)l)AaT1:ET€ Tl')V 1Tl:lPOÜlJUV KUTalJTlllJlV KUI ~lrlO€I-UaC; tm6ufJEt...:

fIETullohi'lc;.
10) Darauf hat im Prinzip hereits Baehrens in seiner Besprechung

der Svennungschen Arbeit hingewiesen (Phi!. Woch. 1924. S. 774).
11) Nach moderner Auffassung ist der 'Staat' ganz vorwiegend als
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müssen wir uns zufrieden, geben, wenn wir wenigstens Ansä\Se
einer annähernd parallelen Entwicklung in der Antike her­
ausarbeiten können. Es sei vorausgeschickt, dass die Entwick­
lung in dieser Richtung nicht zn einem selbständigen Eigen­
leben von status geführt hat, die Bindnng an res publica n. ä.
nicht gelöst worden ist.

In einem Briefe an Toranius (Epist. 6,21,2) entringt sich
Cicero der Ausruf atque utinam liceat aliquando rei publicae
statu nos frui. Hier ist nicht an irgendeine beliebige Zustands­
form des Staates gedacht, sondern wir müssen überse\Sen:
'wenn wir doch endlich einmal einen Staat hätten" wobei das
Bild des statischen Anfbaues nnd der statischen Festigkeit mit
bemer~enswerterDeutlichkeit durchschimmert. Verwandt lie­
gen die Verhältnisse in einer andern Epistel (ad Brut. 1,15,
12): Cicero schreibt an Brutus in den Zeiten der Wirren nach
Caesars Ermordung: tua nobis auctoritate opus est ad collo­
candum aliquem civitatis statum, wobei ohne Frage der ali·
quis civitatis status, dessen Fundierung im einzelnen noch
ganz im Dunkd bleiben kann, der herrschenden Anarchie
gegenübergestellt und gegen sie ausgespielt wird. Ebenfalls
nur im gleichen Sinne zu verstehen ist der Ausdruck in einer
Bemerkung des kaiserzeitlichen Historikers Curlius Rufus
(10, 10, 9): beim Tode Alexanders des Grossen curis omniltm
ad formandum publicum statum a tam sollemni munere aver­
sis (nämlich der Beise\Sung des toten Königs), d. h. 'aller
Augenmerk war darauf gerichtet, dem Staat eine fest gegrün­
dete Gestalt zu geben'.

Die gleiche Verbindung des publicus status begegnet uns
auch bei Plinius d.' Ä. (nat. hist. 18,35): agro empto domum
vendendam inclementer atque non ex utilitate publici status
Mago censuit, d. h. 'nicht wie es dem Interesse des Staates
entsprach'. Die Phrase beansprucht auch sonst unsere Auf·
merksamkeit, da in ihr erstmalig status nicht, wie gewöhnlich,
durch ein Genetivattribut rei publicae usw. ergänzt wird, son-

Rechtssuhjekt zu hetrachten: er kann sowohl üher Eigentum verfügeu wie
auch Belehle austeilen. Die res publica (und ehenso die 1ToAm,la) hin­
gegen kann nichts heai\5en und auch keine Autorität ausühen, da sie ihrer­
seits nur das Eigentum des populus darstellt, also Redttsobjekt ist (vgl.
eie. De rep.. I 39 est igitur res publica res populi u. a., vgl. dazu Th.
Mommsen, Röm. Staatsrecht 111 4). Es ist bemerkenswert, wie aktuell
heute - nach !lem völkischen Umschwung die antike Definition wie­
der anmutet.
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dern durcheiu a d j e k t i V i s ehe s, bedeutungsverwandtes
publicus. Diese Feststellung ist wichtig, weil die Verbindnng
spätantiken Ausdrücken wie status Romanus u. ä. gleichsam
den Boden vorbereitet und uns deren Verständnis erleidl.
tern hilft. Sie taucht zum ersten Male in der Gesmidlte des
Wortes - und das ist ebenfalls nimt bedeutungslos, wenn
man sich. die früheren Betramtungen vergegenwärtigt - bei
Velleius Paterculus auf (11 35, 4): in der entscheidenden Se·
natssinung nach der Aufdeckung der catilinarisdlen Verschwö­
rnng smilderte Cato 'die Gefahren, die aus einer staatliChen
Umwälzung drohten': impendentia ex ruinis incendiisque ur·
bis et commutatione status publici pericula exposuit. In die­
sem Falle ist status allerdings noch weitgehend glei<hbedeu­
tend mit der 'bestehenden Staatsordnung" gehört also eigent.
lich nnter unsere zweite Rubrik ('Staat' ..... 'Staatsform'). Bes­
ser passt Sen. clem. 1, 4, 3 principes regesque et quocumque
alio nomine sunt tutores status publici 12).

Es bleibt übrig, auf die erste der skizzierten Bedeutun!/;s­
möglimkeiten ('Staat' als Ausdruck einer politischen Gemein­
sdlaft) näher einzugehen. Hier bildeu die Formulierungen
Svennungs (a.a.O. S. 130) den Ausgangspunkt für jede weitere
Auseinandersenung mit dem Problem: "status bezeidlnet von
Haus aus 'das Stehen" 'den Stand', 'die Stellung'. Häufig wird
es da gebraucht, wo von der unverrückten Stellung der Gesell­
smaft, vom festen Stand des Gemeinwesens die Rede ist (wir
können es mit 'Lage', 'Zustand" 'Bestand' übersegen 13). Es
wird danu meistens mit den Genetiven rei publicae oder civi·
tatisverknüpft ... Das abstrakte status, 'die Stellnng' scheint
aber allmählich 'das Aufgestellte" 'das Stehende' bezeichnet
haben zu können. Ohne die genannten Genetive civitatis, rei
publicae od. dgl. wird nämlidl status allein vom bestehenden
Gemeinwesen selbst, kurz: vom 'Staate' angewandt. Wir fin­
den es mit Attributen, meistens Romanus."

Der erste greifbare Beweis, dass sidl die Umdeutung in
der von Svennung gekennzeidlneten Richtung vollzogen hat,
scheint mir in dem Liber memorialis des Ampelins (etwa der
Zeit Hadrians angehörig) vorzuliegen, dessen 29. Kapitel
überschrieben ist: status populi Romani quas commutationes

12) Vgl. ferner Calp. Flaee. 6; Capitol. Opil. 3,1; Macr. sat.1, 12, 32;
Sidon. epist. 1, 11, 15.

13) Vgl. Anm. 5.
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habuit 14). Im Rahmen dieses Abschnittes werden dann in
der Tat in aller Kürze die wichtigsten Vorgänge im staatlichen
Leben, Staatsumwälzungen und Änderungen der Staatsstr,*­
tur und -verfassung, dargelegt. Hier wird man sich alsbald
davon überzeugen, dass man mit Erklärungen wie 'Stand"
'Zustand' oder 'Bestand' nicht auskommt. Was gemeint ist,
lässt sich m. E. nur mit 'Staat' wiedergeben. Abwegig wäre
auch 'Staatsform" eine Bedeutung, die natürlich als Kompo.
neute im geuerellen Staatshegriff mit euthalten ist.

Ist dem aber so uud hält man damit zusammen, was ich
über status pu,blicus ausgeführt habe 15), so wird man die 'ra·
dikale Neuschöpfung' Tertullians, wie sie W. Weber an­
nimmt 16), in ihrer Bedeutung nicht überschälJen: die Entwicl>:.­
lung des Wortes war au einem Wendepunkt angelangt, wo der
Umschlag in die neue Richtung erfolgen konnte, ohne grösse­
ren Widerstand anzutreffen. Indessen ist es richtig, dass sicli
dieser Umsmwung in der Spätantike zum ersten Male ein·
w a n d fr ei hei T e r t u ll i an offenbart hat, und diese Tat·
sache bedarf zweifellos einer Erklärung. Ich lasse zunächst
die Stellen folgen: Tert. resurr.earn. 24 p. 60,23 Kr.
(p. 499, 8 Oehler): ... Romanus status, cuius abscessio in
decem reges dispersa antichristi superducet; 30 p. 67,24
(p. 505,1) statum .•. Iudaeorum deformari quodam modo
emortuum et exaridum et dispersum in campo orbis, p. 68, 8
(p. 505,14) quod recidivatus Iudaici status de recorporatione
et redanimatione ossuum figuratur vgl. 31 p. 70,2 (p. 507,1)
si •.• in Israhelis statum resurgentium ossium imago conten­
ditur, adv. Mare. 4,6 p. 432,2 (p. 167,31) constituit Marcion
alium esse Christum . •. qui a deo creatore in restitutionem
Iudaici status (die Wiederherstellung des irdischen Staates der
Juden) sit destinatus quandoque venturus.

Es scheint, dass Tertullian selbst uns einen wichtigen
Fingerzeig an die Hand gegebeu bat für die Beantwortung

14) Für die Beurteilung und Auswertung bt natürlich entscheidend,
ob der Titel primär auf Ampelius selbst zurückgeht oder erst in späterer
Zeit hinzugefügt ist. Le!:lteres liegt m. E. nicht völlig ausserhalh der
Möglichkeiten.

15) Hier ist auch eie. Mur. 24 einzuordnen, eine Stelle, auf die
bereits Baehrens (a.a.O.) verwiesen hat: summa dignitas est in üs, qui
laude militari antecellunt; omnia enim, quae sunt in im per i 0 e tin
S tat u ci v i tat i s, ab iis defendi et firmari putantur (vgl. dazu
eael. 70).

16) Röm. Kaiser. und Kirchengeschichte, Stuttg. 1929, S. 18.
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der Frage, wo die tieferen Gründe für die genannte spram­
lime Ersmeinung zu sumen sind. Prüft man nam, wie es in
den Smriften TertuHians mit denjenigen Ausdrücken bestellt
ist, mit denen die Römer sonst den Begriff der staatlimen
Gemeinsmaft, des staatlimen Lebens in seiner Totalität wie­
derzugeben pflegten, also vor allem mit res publicu, so ergibt
sim ein überrasmendes Bild: Tertullian meidet bewusst res
publicu; er hat sim, wie mir smeint, über seine Beweggründe
offen ausgespromen in jener Smrift, die seine Eiustellung
gegenüber dem Staat am klarsten henortreten lässt, nämlim
im Apologetieum (38,3). Tertullian wendet sim hier in breit
angelegter Beweisführung gegen die immer wiederholte Be.
hauptung der Gegner des Cbristentums, die Christen seien
staatsfeindlim und auf eine Stufe zu stellen mit den inlicitae
factiones, die im öffentlimen Leben nnr Unruhe anstifteten,
den Staatsorganismus an der Ausübung seiner Funktionen hin·
(lerten und in seinem inneren Ablauf gefährdeteu. Die Zu­
rückweisung des Vorwurfes wird besdllossen mit deu Worten:
at ••• nobis •.. nulla est necessitas coetus nec ulla magis res
aliena quam publica. unum omnium rempublicam agnosdmus,
mundum, d. h. 'weit davou entfernt, ein Ferment der Unruhe
darzustellen, halten wir uns mit Bewusstseiu von allem zu·
rück, was mit dem öffeutlimen Lebeu in Zusammenhang steht,
denn wir kennen iu Wahrheit nur eine res publica uml das ist
der Kosmos'. Mit diesen Worten ist Tertullians Stellungnahme
eindeutig gekenuzeimnet. Von hier aus gesehen, ist es nur
verständlim, dass ihm daran liegen musste, dem Gebrauch von
res publica in der üblimen""engeren Bedeutung aus dem Wege
zu gehen. Mit der ihm eigenen Folgerichtigkeit hat er die
einmal eingesmlagene und für notwendig befundene Richtung
beibehalten. So stossen wir denn in dem ganzen ausgedehnten
Iiterarismen Werke des Mannes kaum jemals auf res publica,
und aum in diesen wenigen smeinbaren Ausnahmefällen führt
eine genaue Interpretation durchweg zu einer weiteren Ein·
schränkung.

Um das zu erweisen, müssen wir hei den le§tgenannten Stellen
etwas länger verweilen. Ganz eigenartig liegen die Verhältnisse im 'Apo.
logeticum', wo wir mitten hinein in die interessanten üherlieferungB­
geBchichtlichen Prohleme dieser Schrift geführt werden. Apo!. 25, 5 liest
der cod. Parisinus mit der Mehrzahl der ührigen Handschriften M. Aure­
lio apud Sirmium rei publicae exempto, wäh'rend der Fuldensis apud S.
subito interempto hat, eine Lesart, die von Wal§ing mit vollem Recht
in den Text aufgenommen ist. Mir scheint, dass hier ein klarer Beweis
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für die 'Echtheit der Textgestaltung des Fuldensis' gegenüber dem 'inter­
polierten Charakter der Vulgatafassung' 1,) vorliegt und dass damit die
These Loefstedts auf eine gesichertere GrUndlage gestellt ist. Denn die
oben durch die Analyse von cap. 38, 3 gewonnene Erkenntnis zwingt
m. E. mit Notwendigkeit dazu, der überlieferung des Ji'uldensis den Vor­
zug zu geben. Damit ist aber auch die Auffassung G. ThörneUs lS), dass
das Apologeticum in doppelter, auf Tertullian selbst zurückgehender Fas­
suug tradiert sei, wobei der Fuldeusis die erste, der Vulgatatext die
zweite verkörpere, wie ich denke, widerlegt. Man müsste denn zu der
unwahrscheinlichen Annahme seine Zuflucht nehmen, Tertullian habe zwi·
schen den beiden Rezensiouen seine überzeugung grundlegend geändeJ:'t
(dann hinge cap_ 38, 3 in der Luft) oder er habe umgekehrt in voller
Konsequenz seiner Ausführungen in cap. 38,3 nachträglich rei publicae
exempto ausgemerzt und durch das harmlose subito interempto ersetst.
Aber im letlteren Falle müsste natürlich der Fuldensis die zw'eite Fassung
darstellen, nicht die erste.

Ein sonderbarer Zufall will es, dass lich gerade Loefstedt in seinem
zweiten Tertullianbuche 19) unter Verwerfung seiner früheren Vorschläge
nachdrücldich für die Beibehaltung der Vulgatalesart eingese\;it hat. Aber
dagegen sprechen auch spraooliche Gesiootspunkte. Denn die einzige 'Pa­
raUelstelle', die Loefstedt für rei publict!e exempto anführen kann, ist
hinfällig: Rufin. hist. eeel. 10,20 p. 987,10 cum Magnenti seelere impe­
rator Constans regno simul et vita fuisset exemptus. Von der verschiede­
nen Konstruktion ganz abgesehen, heisst regno exemptus 'des Reiches
beraubt', während wir bei Tertullian übersetzen müssten 'dem Staat ent­
rissen'. Es lässt sich in der Tat eine solche Bedeutung des Wortes, wie
sie für die Vulgatalesart verlangt wird, in der gesamten antiken latei­
nischen Literatur nicht naooweisen und schon garnicht bei Tertullian llO).

Die ganze Phrase sooeint vielmehr in verdächtiger Weise mit dem Signum
des mittelalterlichen Lateins versehen zu sein. Interempto hingegen bietet
natürlich keinerlei Anstoss, Tertullian 'hat es in der gleiooen Bedeutung
häufiger. - Auch das andere Argument Loefstedts entpuppt sich bei
genauerem Betraooteu eher als ein vollwertiges Beweisstück. für die gegen­
teilige Auffassung. TertuUian geht, wie wir sahen, dem Gebrauch von res

1'1) Vgl. Einar Loefstedt, Tertullians Apologetieum, Lund-Leipzig
1915. S. 16 ff.

lS) Zuletzt Studia Tertullianea IV: De Tert. apol. bis edito, Upp­
sala 1926; vgl. die Rez. von H. Hoppe, Gnom. 5,. 1929, S. 559 ff. und
Pasquali, Stud. haI. di filol. eIass. 7,1929, S. 39 fe.

19) Krit. Bemerk. zu Tert. Apol., Lund-Lpz. 1918, S. 66-68, dort
auoo weitere LiteratlIrnachweise; s. ausserdem nOl:n H. Schrörs, Zur Text­
gesoo. u. Erkl. von Tert. Apoi., Lpz. 1914, S. 48 f. Loefstedt hat im
übrigen unter dem Eindruck. der Kritik Thörnells auch seine grundsä\S­
lichen Aufstellungen wesentlioo modifiziert, vgl. die neuen Formulierun­
gen S. 10 und 12.

29) Tert. uxor. 1,5, wo die überlieferung nioot einheitlich ist, be­
deutet iniquissimo isto soeculo eximi et~a 'der ruchlosen Welt entzogen
werden'. Eximere ist also annähernd gleichhedeutend mit 'befreien' (ähn­
lich auch AvelI. 1,4 p. 2,18).
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publiea mit voller Absicht aus dem Wege. Er mus s also umschreibeu,
und dass eine solche Umschreibung, die sich ja notwendig etwas gewalt.
sam ausnehmen wird, nicht immer überzeugend auf den unbefangenen
Leser wirkt, ist nnr in der Ordnung. Darin lag ja gerade für eineu Spä·
teren der Anreiz, mit 'Verbesserungen' in den Text einzugreifen.

Ähnlichen Schwierigkeiten wie an dieser Apol..Stelle begegnen wir
auch De paHio 5 p. 950,9 Oehler. Überliefert ist einhellig: scilicet pa'
triae et imperio reique vivendum est. erat olim ista sententia 21). Hin·
gegen lesen abc, d. h. die Ausgaben des Gangneius, Gelenius und Pame·
lius, reique publieae· an Stelle von reique. Oehler entscheidet sich mit
Recht für reique, obwohl diese Lesart sllrachlich zweifellos eine Härte
darstellt. Aber man wird eher diese Härte in Kauf nehmen, die nach
dem Gesagten psychologisch verstiindlich ist (und immerhin in der frühen
lateinischen Literatur ihr Gegenstüd;; findet), als den genannten Aus·
gaben folgen, die, wie eine Dnrchmusterung des kritischen Apparates
zeigt, nur zu oft Interpolationen enthalten. Dieses Ergebnis wird ge­
festigt durch eine weitere interessante Tatsache. Apo!. 44,1 :12) ist dnrch
die Vulgata überliefert: .' _ illud detrimentulll rei publicae tam srande
quam verum nemo circumspicit, illam iniuriam civitatis nuUus expendit,
eum tot msti impendimur .•• Demgegenüber hat m. E. wiederum der
Fuldensis - der nnr, wie öfters, durclI einige flüclItige Versehen entstellt
ist das Richtige bewahrt, nämliclI re;" Oehlel:' hat au dieser Stelle rei
im kritischen Apparat heiassen, wähl:'end el:' ea De pallio 5 in den Text
aufgenommen hatte. Die darin liegende Inkonsequenz wird ihm sclIwer·
liclI zum Bewusstsein gekommeu sein.

In einem ganz anderen Siune als an den bisher behandelten Stellen
ist "I publiea tatsäclIliclI von Tertnllian verwandt wOl:'den. De pallio 5
p. 951,6: ••• soleo ••• medicinas moribus dicere, quae feUcius publicis
rebus et civitatibul et imperiis bonas valetudinel eonferent quam tuae
operae. Kellners Überse~ung von res publicae 'Staaten' möcltte ich zurüd;;·
weisen, gemeint ist vielmehr etwa die 'OffentliclIkeit', alles das, was sich
in publico manifestiert. Schon die Stellung (publieae vor res) und die
Steigerung von den publieae res über die eivitatel ('Städte') zu den im·
peria ('Staaten') gibt einen Anhalt. Eine gewisse Vel:'wandtsclIaEt mit
dieser Stelle besi15t endliclI De. anima 30 p. 350,8 (p, 605,5 OehleJ;):
iiherall nisten siclI MensclIen ein: nee insulae horrent, nee seolJUli terrent;
ubique damus, ubique res publka, ubique vita. Hier soll mit res publica
eher der, TatsaclIe des ZusammensclIlusses nnd Zusammenlebens einer
SI össeren MensclIenmenge Rechnung getragen, als ihre politisch-staatlicl;e
Organisation zum Ausdrud;; gebraclIt wel:'den.

Das Material 23) des Thesaurus, das für Tertullian niclIt ganz voll-

21) InhaltliclI bieten die SäUe eine willkommene Ergänzung zu Apo!.
38,3; vg!. R. Heinze, Tert. ApoL, Lpz. 1909, p. 446, dessen Polemik
gegen J. Geffd;;en, Kynika p. 87, iclI heipfliclIte.

") Das Kapitel 44 ist in ab überschrieben: Quantum incommodi
res publica patiatur ex morte innocentmm Christianorum.

23) das mir der Generalredaktor des Thesaurus, Herr Prof. Ditt·
mann, freundlichst zur Verfügung gestellt hatte, wofür iclI ihm anclI an
diesel:' Stelle meinen herzliclIen Dank aussprechen möchte.



236 Erieh Köstermann

ständig ist, enthielt nnter vielen hundert res-Stellen nicht einmal res
pllblica. Die obigen Stellen sind mir hei· einer systematischen Lektüre
Tertullians zugefallen. Es kann sein, dass mir die eine oder andere sonst
noch vorhandene entgangen ist, das Gesamtbild wird dadurdl schwerlich
irgendwie beeinflusst. Man muss sich danebenhalten, dass sich res publica
hei Cicero an die 3-4000 mal findet, um den ganzen Unterschied zu
ermessen.

Wenn wir znsammenfassen, so hat sich also für Tertul.
liau die Zahl der ihm zur Verfügung stehenden staatspoliti­
schen Ausdrücke gerade um den. wichtigsten und bisher aus·
schlaggebenden verringert 24). Er musste also mit Notwendig.
keit bestrebt sein, die so entstandene Lücke zu schliessen, und
hat nach anderen Worten Ausschau gehalteu,rdie ihm als Er·
sag geeignet erschienen. Offenbar hat er geglaubt, in dem
neutralen status das Passende gefunden zu haben. Ich möchte
noch hinzufügen, dass in jenen heiden Schriften, in denen
sich der Gebrauch von status = 'Staat' nachweisen lässt, also
Adversus Marcionem und De resurrectione carnis, die beide
in der uns vorliegenden Form der s p ä t e n montanistischen
Periode seines Schaff~.ms angehören, ausseI' res publica auch
imperium weitgehend verschwunden ist. Behauptet hingege~

hat sich im wesentlichen civitas. Ganz in den Vordergrund
tritt regnum, dem sich die nationes, populi und gentes ein­
fügen. Endlich kommt noch die Verbindung res Romanae,
res ludaicae usw. in Betracht, z. Bsp. De carnis resurr. 30
p. 68,16 (p. 505,22 Oe.) ossuum ..• reviscerationem ... de
qua possit exprimi ludaicarum rerum reformatio. Es ist ein
glückliches Zusammentreffen, dass das, was hier durch Judai·
carum rerum reformatio 25) ausgedrückt ist, nur wenige Zei-

24) Durchgesegt hat sich übrigens Tertullian mit seiner Auffassung
nicht, auch in der christlichen Literatur ~ur ganz bedingt und vorüber­
gehend. Zwar hat auch Lactanz verwandte Saiten angeschlagen: De ira
10,42 si veTO in hums mundi, ut ita dixerim, republica nuUa providentia
est quae regat (vgl. inst. epit. 2,5). Aber es vertrug sich durchaus da­
mit, dass er von res publica auch im gewöhnlichen Sinne des Wortes
Gebrauch (wenn auch nicht sehr reichhaltigen) gemadlt hat. Die vor­
sichtige Formulierung des Gedankens, der ja in der stoischen Lehre seine
Parallele findet, kennzeichnet zur Genüge den Abstand gegenüber Tel.'­
tullian. Näher in seinen überzeugungen scheint diesem ein dritter AfJ;i­
kaner zu kommen, nämlich Arnohins. AuCh bei ihm ist ganz wie bei
Tertullian der Gebrauch von res publica auf das äusserste beschränkt
(vgl. 7,40), ohne dass er indessen wie jener eine Erklärung dafür ab­
gegeben hätte.

25) vgl. animo 46 p. 630,7 reformatorem imperii Augustum. auch
apo!. 34, 1 Augustus, imperii formator.
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len vorher (p. 68, 8) mit recidivatus ludaici status wieder­
gegeben wird. So wird die Deutung status 'Staat' aus dem
Bereich jeden Zweifels gerückt.

Tertullian war ein Vorläufer und Wegbereiter, hinter
ihm tut sich eine Lücke auf, und wir müssen lange suchen, bis
wir von neuem auf den gleichen sprachlichen Vorgang stossen.
Von der Mitte des 4. Jahrhunderts an aber häufen sich die
Belege, es lässt sich bis zum Ausgang des Altertums eine un­
unterbrochene Reihe nachweisen. Als erste hebt sich die Per·
sönlichkeit des Aurelius Vietor heraus, der unsere Kenutnis
des Wortgebrauches durch 2 Stellen bereichert hat: De Cae­
saribus 24, 9 Romanum statum quasi abrupto praeeipitavere
und 39,48 ubi fato intestinas clades et quasi fragorem quen­
dam impendere comperit (sc. Diocletianus) status Romani.
Auch die Epitome de Caesaribus, die geraume Zeit später ver·
fasst ist, bietet ebenfalls 2 Beispiele: 13,10 perdito atque pro·
strato statu Romanound 16, 2 pro/eeto quasi uno lapsu mis·
sent omnia status Romani. Es ist nun in hohem Grade be­
merkenswert, dass sich sowohl bei Aurelius Victor wie bei
dem Epitomator neben dieser sprachlichen Anomalie noch eine
weitere beobachten lässt, die ebenfalls für unsere Problem·
stellung in Betracht kommt. Von dem Kaiser Antoninus Pius
heisst es bei Aurelius Victor 15, 4 annis quibus pub l i c a
egit, viginti idem mansit. Der gleiche Ausdruck kehrt noch
zweimal wieder. 24, 11 wird als Grund dafür angegeben, dass
es der Herrschsucht der einzelnen und der Faktionenwirt·
schaft gelungen sei, den römischen Staat zu zerrütten (§ 9
s.o.): fortunae vis licentiam nacta perniciosa libidine mor·
tales agit; quae. diu quidem virtute uti muro prohibita, post·
quam paene omnes flagitiis subaeti sunt, etiam infimis genere
institutoque pub 1i c a permisit. Mit dieser Stelle verwandt
ist die dritte: 41,20 cunctaque divino ritui paria viderentur,
ni parum dignis ad pub 1 i c a aditum concessisset. In allen
drei Fällen ist publica weitgehend gleichbedeutend mit res
publica, worauf schon die formelhafte Verbindung mit agere,
permittere und aditum concedere deutet, ist also an dessen
Stelle getreten, ein ganz singulärer Vorgang, dem sich in der
vorangegangenen lateinischen Literatur nichts an die Seite
setlen lässt und der sich mit Ausnahme der Epitome nirgends
wiederholt hat. Wohl hat das subsiantivische publicum eiu
Eigenleben entwickelt, aber es bleibt auf 2 Bedeutungsmög.
lichkeiten beschränkt: es hezeichuet entweder die ·Öffentlich.
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keit', die 'Strasse' oder aber die 'Staatssteuer' bezw. den
'Staatsscha!)' 26). Ansätse darüber hinaus, etwa hei Tadtus,
sind im Keime erstickt und ohue Nachwirkung geblieben. Man
wird also die sprachliche Umwälzung, wenn man so sagen
darf, welche die Gleichse!)uug von res publica und publica
bedeutet 27), nicht zu gering einzuschätsen haben. Sie zeig~,

wie allenthalben die Dinge in Fluss geraten 213), sodass die
Kontinuität des sprachlichen Ausdruckes selbst dort ze,rstört
wird, wo eigentlich der grösste Widerstand zu erwarten war.
wo es sich nämlich um die Grundbezeichnung des staatlichen
Lebens handelte. Auf dem so vorbereiteten Boden ergab sich.
die Möglichkeit, dass neue Ausdrücke wie status an die Stelle
der alten treteu und in eine ibnen von Haus aus fremde Be­
deutungssphäre hineinwachsen konuten.

Im mömte noch kurz auf das Verhältnis der Epitome Da Caesaribus
zu dem gleichnamigen Werk des Aulelius Vietor eingehen. Es wirft auf
dieses Verhältnis ein immerhin bezeichnendes Licht die Tatsache, dass
sim publiea im Sinne von res publica nur in den beiden genannten
Smriften aufweisen lässt, was schwerlich ein Zufall sein wird.· Denn über­
dies hat sich der Ausdruck bei Aur. Victor sowohl wie in der Epitome
(15,5) an die Person des Kaisers Antoninus Pius geheftet. Da die lite­
rarischen Unterlagen, die man für diesen Teil der Epitome als Quellen
zu betrachten pflegt 29), publica nicht haben, aum Eutrop nimts Ähn­
limes enthält, ist m. E. der Schluss erlaubt, dass sich die Beziehungen
des Epitomators zu Aur. Vietor nicht nur auf die ersten 11 Kapitel,be-

26) Um nur ein Beispiel herauszuheben: Inser. OreHi·Henzen Suppt
6649 L. Caniuino P. I. Valend proeuratori 1111 publicorum Alricae, das
sind die Steuereinkünfte aus den 4 Verwaltungsprovinzen Afrikas.

21) publica agere griechisch Ta KOWa '/l'pdTTEW vgl. z. Bsp. Plut. adv.
Colot. 1127 E.

2S) res publica, das in klassischer Zeit unterschiedslos vom römi·
schen wie von anderen Staaten gebraucht wird, bleibt in immer höherem
Maße allein der Bezeichnung des ersteren vorbehalten; am Ende der Ent.
wicklung fällt heides mit einander zusammen, sodass es keiner weiteren
erläuternden Bezeichnung bedarf: Isidor vir. ilI. 22 (35 Arco) tampori­
bus illis, quibus lustinianus in republica er Athanagildus in Hispaniis
imperium tenuerunt. Wie andererseits ein staatsremtlimer Begriff, an
die Peripherie des lateinischen Sprachgebietes gedrängt, sich behaupten
konnte, zeigt die merkwürdige Nachrimt des Prokop in den Persica
(ß 21,9): ..• 6 Ka'i<1ap' ot!Tw Tap '['GV 'Pw/-ux{wv paOlltll Kalo{h1t TItpcral
(vgl. Il 12,35. Prokop hat wie die anderen Historiker der Zeit neben pa­
crlÄ€U<;; im wesentlichen nur noch aOTOkpaTwp).

2lI) Allerdings ist uns ja nichts erhalten von dem Geschichtswerk des
Marius Maximus, an das Th. Opig (Acta soc. phil. Lips. 2,1874, S. 266)
als Hauptquelle für die cap. 12-23 denkt.
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schränken, wie man gemeinhin annimmt 30); sondern auch in den späteren
AbsChnitten noCh erkennhar sind. Mir ersCheint naCh Lage der Dinge
immer noch als wahrscheinlichste Lösung die Annahme, daß Aur. Viclor
in der uns erhaltenen SChriEt De Caesaribus aus einem gleiChfalls von
ihm verfassten grösseren Werke sChöpft, auf das auCh der Epitomator
iIluriickgegriffen hat 31).

Aurelius Victor nahe stand, wie wir wissen, auCh Ammia­
nus Marcellinus, bei dem siCh ebenfalls - und damit kehren
wir zu unserem eigentliChen Thema zurück - ein Zeugnis für
status ='Staat' vorfIndet: 20, 8, 11 animo disputans haee sta­
tui Ramana pradesse. Dabei ist zu beaChten, dass die Worte
siCh in einem Briefe finden (nämliCh Julians an Kaiser Con­
slantius), also in einem AbsChnitte des Werkes, der siCh durch
eine gepflegtere Diktion auszeiChnet. Im übrigen stossen wir
jedoCh bei Ammian, von seinen bekannten spraChlichen Ab­
sonderliChkeiten abgesehen, die unser Problem nicht beriih­
ren, auf keine größeren "überraschungen 32). Er hält sich bin­
siChtliCh der politisChen Termini im allgemeinen ziemlich
streng innerhalb der Grenzen des durCh die Tradition Gebo­
tenen. Das Auftreten von status im obigen Sinne kanu also
nur beweisen, wie sehr siCh der Aml(lruck in seiner neuen
Bedeutung bereits durChgesebt hatte.

Zum AbsChluss noCh ein VerzeiChnis der übrigeu Stellen,
an denen siCh status in der Bedeutung 'Staat' belegen lässt:
Orosius hist. 2,5,9; 2,17,15; 4,16,4 und 10; 6,14,1 33).

Sacram. Leouis 373 statum Romani nomiitis ubique defende
(vgl. die über das ganze Werk verstreuten gleiChartigen Ge­
bete). Salvian De gub. dei 5,23 quibus Romanus status sum­
mo etsplendori esse debuit et honori. 7,107 quaeesse Ro­
mano statui spes potest? ConcH. Rom. II anno 501 (Acta syn­
bod. habitarum Romae) p. 422,5 Mommsen. ~ildas De excid'

30) Vgl. J. Mäbly, lahns ArCh. 19, 1853, S. 317.
31) Dies ist die AnsiCht E. Woelfflins (Rh. M. 29, 1874, S. 294), der

seine Meinung dahin ergänillt, dass er den Epitomator Victors Angaben
durCh solChe, die er direkt aus Sueton übernahm, vervollständigen lässt,
vgl. a. L. Jeeps, Riv. di fUol. 1, 1873, S. 514, mid Opith a.a.O. S. 210.
Die Einwände H. Peters (GesChiChtl. Lit. der Kaiserzeit II 1897, S. 363)
n. a. haben mich nicht iIlU üherzeugen vermocht.

U) Hingewiesen sei auf das Vor(lringen von res Romanae gegenüh.l?l'
res publica. Das Verhältnis stellt siCh etwa wie 2 : 5, wie ja üherhaupt
der erste Ausdrucl!: in der Spiitilleit gegenüber früher siChtliCh bevor­
iIlugt wird.

33) Vgl. die Ausführungen Svennungs (a.a.O. S. 127 fr.), denen iCh
niChts hinznillufügen habe.
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Brit. 13 34). - Wirft man die Frage nach der Herkunft der
einzelnen Autoren und nach ihrem Wirkungskreis auf, so er­
gibt sich, dass die Erscheinung anf die westliche Hemisphäre
beschränkt blieb 35), was ja an und für sich, weil durch die
Natur der Dinge gegeben, nicht allzuviel besagen will. Immer­
hin scheint festzustehen, dass der Hauptanteil auf die Provin­
zen Africa (Tertull. uud Aur. Victor), Spanien (Orosius nnd
vielleicht Prudentius) und Gallien (Salvian, einer der stärk­
sten Exponenten des damaligen Christentumes im Westen,
auch Gildas ist wohl zum gallischen Einflussgebiet zu rechnen.!
entfällt. In diesen Ländern werden wir also auch allem An­
schein na'ch die Wurzeln der Bewegung zu such~n haben, die
zu der Umdeutung des status-Begriffes führte 36).

34) s. a. Prudent. Peristeph. 10,31 Galerius orbis torte Romani sta·
tum duc tor regebat.

35) Auro Ammian hat ja sein Gesroirotswerk in Rom gesrorieben
oder doro zum Absroluss gebrarot.

36) Die Bewegung sroeint später auro auf die grieroisroe Literatur
übergegriffen zu haben, die ja hinsirotliro ihres staatspolitisroen Ge­
haltes in der Spätzeit überhaupt stark von der römisroen abhängig ist:
Ioannes Malalas Chronogr. p. 400, 20 dTto.v TO TtPOXWpoOv KEPllo. TO A€Tt­
TOV eTtoll']O"E <j)oAA€pa n:POXWPEIV dC; n:üO"o.v n)v 'PW/-lU'lKJ1V KUTUOTUOIV
(vgl. Svennung a. a. 0: S. 133). Dass der Vorgang siro nirot etwa umge­
kehrt vollzogen hat, lehrt mit hinreiroender Deutlirokeit eine Stelle wie
Procop. Persica I 24,10: EUIlßoAov b€ aAA!iAoIC; eOiboO"av 01 bfj/-lOI Ta 'vIKo.'
Kui an:' aOToO ec; Tob€ TOO Xpovou t) KaTaoTMIC; oTaOlC; seditio) EK€lVl']
n:pooUrOp€U€Tal.

Kiel E r ich K ö s t e r man n.




